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berechtigt fein füllte, 3ufafefarte ju begehen. ®aß ber
SBagner „Çoljbieger» unb iReifaufsleher tHrbeiten" auch

beforgen muß, roirb niemanb In 2lbrebe ftellen roollen.

®aß ber SBagner fobann fdjroerere Slrbeiten al8 ber

©greinet ju »errieten hat, fteht ebenfalls außer allem

8»elfel.
©obann gab ber ebenfalls jur 93etfammlung an«

roefenbe fantonale ©eroerbefeEretäc Wagas noch orten«

tterenbe Wtitteilungen unb SXuffchtuffe über bte ©ntroürfe
Sunt Eantonalbünbnerifchen 8ehrltng8= unb ©ubmiffion8*
gefefce. ßum erften ©ntrourfe, ber nunmehr ber 5Re

gterung eingegeben ift, wirb befrljloffen, sur näcEjfien

©i^ung bte für bte SBagnermetfier nötige „Werorbnung
Sum ©efefce" ootsuberelten.

Kantonal' bünberifd}e8 ©eroerbefeEretariat.

J1u$$telluns$we$e».
©throeijetifdje $8erEö»n&au8fteI(un0. 3fm 33orirag8<

faale be8 KunjigeroerbemufeumS Rurich fanb unter bem

95orfih »on ©tabtrat Kern bie ©rünbung ber
©enöffenfthaftber©chroeiserifchen28ertbunb
auäftellung Sürich 1918 ftatt. ®le Drganifation
tourbe mit bem ©hïenprâfibium be8 £etrn töunbeS«

rates ®r. g. ©alonber, WegterungSrat ®r. Sflouffon
unb ©tabtpräjibeni Wägeli unb ben »ergebenen
Komitees genehmigt, ®ireEtor 21. 2lltherr begrüßte
bie 23erfammlung im Wanten be8 ©cijroetserifchen SBerE»

bunbe8 unb als ^räftbent be§ DrganifationSEomiteeS.
©tabtrat Kern legte al8 Wräftbent be8 ©efcpftSauSfchuffeS
ben bereinigten gtnansierungSplan oor, ber genehmigt
tourbe.

Sdjweijet SRuftetmeffe »afel 1918. ®le Slnmel«

bungen für bte stoelte ©chroetser SUuftermeffe in S3afel

finb über ©warten sahkeich eingegangen. Scots ber

enormen WohfiofffchrolerigEeiten unb ber in einigen 3n*
bufiriestoeigen beftehenben überreichen 2lbfahgelegenhetten

ift ba8 lehUöhtige Wefultat Übertritten roorbén. ®ie
î:eilnehmetsahl beträgt toieber runb 1000. @8 finb auch

ton fehr oiele ©infäufer aus bem Qn= unb 2ta8lanbe

angemelbet.

Uerscbiedeitej.
Hrbeit i* ®e» gafitlle»». (t8unbe8rat8befd)luß oom

1. Februar 1918 belreffenb Qnfrafttreten ber 2lrt. 30—35
[©tnigungëfieHen] beS S3unbe8gefehe8 oom 18.3uni 1914).
®ie ton ten GünifurgäflcFen hatibelnten 2UI. 30—35

beë SBunbeëgefefseë oom 18. Quni 1914 betr. bie 2lrbeit
in ben gabriEen treten am 1. 2lpnl 1918 in Kraft :

2lrt. 1. ®te KantonSregterungen finb ermächtigt, auf
bem SSerorbnungSroege btejenigen 33orf«hriften su erlaffen,
bie etforberlidh finb, urn bte in ben 2lrt. 30—35 be8

SunbeSgefetjeä oom 18. guni 1914 betr. bie 2lrbeit in
ben gabriEen oorgefehenen Eantonalen ©Inigungëftetlen
auf ben 1. 2(ptil 1918, al§ ^ellpunEt be8 SfnErafttretenS
ber genannten 2(rtiEel, etnsuführen.

2lrt. 2. ®le S3efugniffe ber ©intgungëftellen finb oon
ben Kantonen auf ©cunb oon 2lrt. 35 beë ermähnten
23unbe8gefehe8 auf betriebe, bte nicht Gabrilen finb, auë»
subehnen, toetin unb foroelt hierfür ein 93ebürfnt8 oor«
hauben ift.

Ü6er bie 3lmoenbung ber im oorftehenben Slbfat) ent»
haltenen 9Sorf<hrift entleibet bie Kantonëregierung.

®aë fchmeiserifdhe Solfêroirtfchaftèbepartement ift er»
mädfjtigt, oon Kantonen SJlafjnahmen im ©inne oon 2lb«

fats 1 ju oerlangen, roenn bie Sßerhältniffe e8 erforbetn.
2lrt. 3, ®te S3orlagen betr. bte Drganifation ber

Eantonalen ©InigungëfieHen ftnb bem fcfjroets. 23olf3roirt=
fchaftSbepartement bi8 fpäteftenS ben 10. SUlärs 1918
Sur prooiforifchen ©enehtnigung einzureichen.

2(rt, 4. ®er gegenmärtige SBefAIuß tritt am 1. gebr.
1918 in Kraft.

®a8 fchmeiser. SBolfëroirtfchaftëbepartement ift mit
beffen SßoKsuge beauftragt.

f Kawi«fe0«rmetfter ^ofeph ©Ifener tu SJtenjtnße#
(8ug) ftarb am 2. gebruar im 2llter oon 63 fahren.

ïorfanôbentung im Kanton gürtd). ®a8 ©aSmerE
2Btntecthur hat im grgenhaufer Wtet einige größere Sanb»
parseüen ermorben unb roirb bort roie im $fäffiEoner
Wtet im gtühfahr mit ber mechanifdjen ®orfau8beutung
beginnen.

»ranboetfichernnß nnb SanEofte». ®te außeror«
bentllche Steigerung ber SBauEofien hat sur golge, baß
bte heutigen ©ebäubefchatjungen unb bte barauf berechnete
©ntfd&äbigung ootlfiänbig ungenügenb ftnb, um einem
taranbgefchäbigten ben Sßieberaufbau fetne8 ©ebäubeS
SU ermöglichen. 2lnberfelt8 hätte eine aUgemetne §öher»
roertung ber ©ebäube unangenehme Konfequensen für
bte SBefteuerung, bte ©rbabßnbungen ufro. ißerfchiebene
Kantone, fo 2largau, haben nun bie ©chroterigEetten in
ber SDBetfe gelöft, baß fie âufahoerfidherungen geftatten.
®ie ©ntfdhäbigung roirb aber nur besagt, roenn ba8 ab»
gebrannte ©ebäube roteber aufgebaut roirb.

fpatïett» »nb ahaht«gabriï Ontttlahn. ®tefe8
I Utihrttchn en farm coxaulfidhtKch für ba8 ©efdhäftijahr
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berechtigt sein sollte, Zusatzkarte zu beziehen. Daß der

Wagner „Holzbieger- und Reifaufzteher-Arbeiten" auch

besorgen muß, wird niemand in Abrede stellen wollen.
Daß der Wagner sodann schwerere Arbeiten als der

Schreiner zu verrichten hat, steht ebenfalls außer allem

Zweifel.
Sodann gab der ebenfalls zur Versammlung an-

wesende kantonale Gewerbesekretär Ragaz noch orten-
tterende Mitteilungen und Aufschlüsse über die Entwürfe
zum kantonal-bündnerischen Lehrlings- und Submissions-
gesetze. Zum ersten Entwürfe, der nunmehr der Re-

gterung eingegeben ist, wird beschlossen, zur nächsten
Sitzung die für die Wagnermeister nötige „Verordnung
zum Gesetze" vorzubereiten.

Kantonal- bünderisches Gewerbesekretariat.

HuîîtelIungîMîe».
Schweizerische Werkbundausstellung. Im Vortrags-

saale des Kunstgewerbemuseums Zürich fand unter dem

Vorsitz von Ttadtrat H. Kern die Gründung der
Genossenschaft der Schweizerischen Werkbund-
ausstellung Zürich 1918 statt. Die Organisation
wurde mit dem Ehrenpräsidium des Herrn Bundes-
rates Dr. F. Ca londer. Regterungsrat Dr. Mousson
und Stadtpräsident Nägeli und den verschiedenen
Komitees genehmigt. Direktor A. Alt Herr begrüßte
die Versammlung im Namen des Schweizerischen Werk-
bundes und als Präsident des Organisationskomitees.
Stadtrat Kern legte als Präsident des Geschäftsausschusses
den bereinigten Finanzierungsplan vor, der genehmigt
wurde.

Schweizer Mustermesse Basel 1918. Die Anmel-
düngen für die zweite Schweizer Mustermesse in Basel
sind über Erwarten zahlreich eingegangen. Trotz der

enormen Rohstoffschwterigkeiten und der in einigen In-
dustrtezweigen bestehenden überreichen Absatzgelegenhetten

ist das letztjährige Resultat überschritten worden. Die
Tetlnehmerzahl beträgt wieder rund 1000. Es sind auch

schon sehr viele Einkäufer aus dem In- und Auslande

angemeldet.

limcdleaene;.
Arbeit i« de» Fabriken. (Bundesratsbeschluß vom

1. Februar 1918 betreffend Inkrafttreten der Art. 30—35
sEtnigungêstellens des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914).
Tie ron den S insurgé stellen handelnden Alt. 30-35

des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betr. die Arbeit
in den Fabriken treten am 1. April 1918 in Kraft:

Art. 1. Die Kantonsregierungen sind ermächtigt, auf
dem Verordnungswege diejenigen Vorschriften zu erlösten,
die erforderlich sind, um die in den Art. 30—35 des
Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betr. die Arbeit in
den Fabriken vorgesehenen kantonalen Etnigungsstellen
auf den 1. April 1918, als Zeitpunkt des Inkrafttretens
der genannten Artikel, einzuführen.

Art. 2. Die Befugnisse der Einigungsstellen sind von
den Kantonen auf Grund von Art. 35 des erwähnten
Bundesgesetzes auf Betriebe, die nicht Fabriken sind, aus-
zudehnen, wenn und soweit hierfür ein Bedürfnis vor-
Handen ist.

über die Anwendung der im vorstehenden Absatz ent-
haltenen Vorschrift entscheidet die Kantonsregierung.

Das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement ist er-
mächtigt, von Kantonen Maßnahmen im Sinne von Ab-
satz 1 zu verlangen, wenn die Verhältnisse es erfordern.

Art. 3. Die Vorlagen betr. die Organisation der
kantonalen Etnigungsstellen sind dem schweiz. Volkswirt-
schaftsdepartement bis spätestens den 10. März 1918
zur provisorischen Genehmigung einzureichen.

Art. 4. Der gegenwärtige Beschluß tritt am 1. Febr.
1918 in Kraft.

Das schweizer. Volkswirtschaftsdepartement ist mit
dessen Vollzuge beauftragt.

-s- Kaminfegermeister Joseph Elsener in Menzinge«
(Zug) starb am 2. Februar im Alter von 63 Jahren.

Torfausbeutung im Kanton Zürich. Das Gaswerk
Wtnterthur hat im Jrgenhauser Riet einige größere Land-
Parzellen erworben und wird dort wie im Pfäffikoner
Riet im Frühjahr mit der mechanischen Torfausbeutung
beginnen.

Brandversichernng nnd Bankoste«. Die außeror-
dentliche Steigerung der Baukosten hat zur Folge, daß
die heutigen Gebäudeschatzungen und die darauf berechnete
Entschädigung vollständig ungenügend sind, um einem
Brandgeschädigten den Wiederaufbau seines Gebäudes
zu ermöglichen. Anderseits hätte eine allgemeine Höher-
Wertung der Gebäude unangenehme Konsequenzen für
die Besteuerung, die Erbabfindungen usw. Verschiedene
Kantone, so Aargau, haben nun die Schwierigkeiten in
der Weise gelöst, daß sie Zusatzversicherungen gestatten.
Die Entschädigung wird aber nur bezahlt, wenn das ab-
gebrannte Gebäude wieder aufgebaut wird.

Parkett- n«d Chalet-Fabrik Jnterlaken. Tiefes
I unkrnkhnen kar.n voraussichtlich für das Geschäftsjahr
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